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Förderbedingungen des Fonds für Maßnahmen zur Forschungspro-
jektförderung (Anschubfinanzierung) 

I. Allgemeines  
Die Vorbereitungen im Vorfeld der Antragsverfahren von herausragenden Projekten im  
Zusammenhang mit der EU, der DFG, dem BMFTR sowie einschlägiger Stiftungen sind sehr intensiv und be-
deuten einen nicht geringen finanziellen Aufwand.  
Die Forschungskommission unterstützt daher in einem begrenzten Umfang Projektvorbereitungs-aktivitäten 
im Rahmen einer Antragstellung. 

II. Kreis der Antragstellenden 
Anträge auf Mittel aus dem Fonds für Maßnahmen zur Forschungsprojektförderung können von selbständig 
forschenden Mitgliedern der Universität Paderborn beantragt werden, die sich in Sprecherfunktion an den 
folgenden koordinierten Programmen beteiligen wollen:  

• Strukturbildende Förderprogramme der DFG: Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs, 
Forschergruppen, Schwerpunktprogramme 

• EU-Forschungsprojekte in dem entsprechenden Rahmenprogramm (zz. Horizont Europa, Laufzeit 
2021-2027) 

• Förderprogramme von strukturbildender Bedeutung für die Universität Paderborn, beispielsweise 
durch die Förderinstitutionen BMFTR, MKW-NRW, etc. oder herausragender einschlägiger Stif-
tungen (z.B. Volkswagen-Stiftung). 

III. Anträge 
Die Anträge müssen mindestens 14 Tage vor der nächsten Sitzung der Forschungskommission, anhand des 
anliegenden Formulars, gestellt werden. Anträge werden von der Hochschulverwaltung der Universität Pa-
derborn, Dezernat 2 / 2.2, entgegengenommen.  

 
Sollte es ergänzende Anschubförderungen z.B. des Landes NRW (wie z.B. die Programmlinie „Anschubfinan-
zierung zur Beantragung von EU-Fördermitteln in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften“) geben, 
muss diese Möglichkeit der Antragstellung zunächst genutzt werden. Eine Doppelförderung ist ausgeschlos-
sen.  

IV. Fristen und Zuständigkeiten 
1.1 Der Antrag ist im Vorfeld der geplanten Projektvorbereitungsaktivitäten einzureichen. Die Vergabe 

der Mittel kann nicht rückwirkend erfolgen.  
1.2 Über die Vergabe der Mittel entscheidet das Präsidium auf Empfehlung der Kommission für  

Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs (FK). 
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V. Umfang der Förderung 

Linie 1 DFG-Förderung: 
Die DFG-Forschungsprogramme Sonderforschungsbereiche SFB, Graduiertenkollegs GRK, Forschergruppen 
FOR und Schwerpunktprogramme SPP werden wie folgt unterstützt: 
 
 Antragsverfah-

ren 
Stufe 1 in € Stufe 2 in € Fortsetzungsantrag** 

in € 
SFB 2-stufig 40.000 20.000 bis zu 20.000  
SFB/TRR* 2-stufig bis zu 40.000 bis zu 20.000 bis zu 20.000 
GRK 2-stufig 30.000 20.000 bis zu 20.000 
FOR 2-stufig 20.000 20.000 bis zu 20.000 
SPP 1-stufig 20.000   

 
Voraussetzung für eine Förderung:  

1. Antragsteller*in ist koordinierend tätig.  
 

2. Es erfolgt keine sonstige finanzielle Unterstützung durch Dritte. 
 
*Bei Beteiligung an einem SFB/TRR erhalten hauptamtliche Sprecher*innen eines SFB/TRR 100% der Förde-
rung; nebenamtliche Sprecher*innen der UPB erhalten eine Förderung in Abhängigkeit des prozentualen An-
teils der beteiligten UPB-Professuren.  
(Bsp.: SFB/TRR Uni Bielefeld/UPB; hauptamtliche Sprecherin Uni Bielefeld; 20 Professuren sind am SFB/TRR 
insg. beteiligt, 10 davon UPB. Damit kann der*die nebenamtliche UPB-Sprecher*in 50% (20.000 €) für die 1. 
Stufe, 50% (10.000 €) für die 2. Stufe erhalten.)  
 
**Anträge zur Vorbereitung von Fortsetzungsanträgen können nur dann gefördert werden, wenn sie nicht 
durch andere universitäre Mittel oder durch Mittel der Förderinstitution bereits gefördert werden. 
Wenn ein Sondertatbestand vorliegt, ist die Förderung von Fortsetzungsanträgen möglich. Folgende Sonder-
tatbestände könnten beispielsweise eintreten: 

• Reparatur- Wartungs- oder Anschaffungskosten von Maschinen 
• Neuaufstellung eines Forschungsprogrammes, der einen zusätzlichen Bedarf an Antragstellen-

den erfordert 
• Unvorhersehbarer zusätzlicher weiterer Bedarf, der nicht durch die Förderinstitution gedeckt 

werden kann. 
Hierbei muss sichergestellt und besonders begründet werden, warum die Mittel nicht anderweitig bereitge-
stellt werden können (Drittmittel, Programmpauschale, Fakultät). 

Linie 2 EU-Förderung: 
EU-Projekte werden wie folgt unterstützt: 
 
EU-Forschungsrah-
menprogramm 

Antragsver-
fahren 

Förderbetrag für 
die Antragstellung 
in € 

Förderbetrag  
nach Bewilligung des Antrages 
in € 

Horizont Europa  
(Laufzeit 2021-2027) 

1-stufig 20.000  20.000 
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Voraussetzungen für eine Förderung:  
1. Antragsteller*in ist Konsortialführer*in.  

 
2. Es erfolgt keine sonstige finanzielle Unterstützung durch Dritte (z.B. Anschubfinanzierung des Lan-

des). 
 

3. Die Einbeziehung des Dezernates 2 / 2.2 Forschungsreferat-EU der Universität ist verpflichtend, um 
eine bestmögliche Unterstützung sicher zu stellen. Das bedeutet, dass mindestens 3 Wochen vor 
Antragseinreichung Kontakt mit den EU-Referenten zur Antragsabstimmung aufzunehmen ist.  
 

Im Sinne der Projektvorbereitungsaktivitäten können die Mittel frei eingesetzt werden (vorzugsweise für Rei-
semittel und Workshops). 

Linie 3 Sonstige Fördereinrichtungen: 
Großanträge, vergleichbar z.B. den Graduiertenkollegs oder Forschergruppen der DFG, von weiteren Förder-
institutionen, Stiftungen, Ministerien etc. (z.B. BMFTR, Thyssen-Stiftung, Volkswagen-Stiftung, MKW-NRW, 
etc.) werden wie folgt unterstützt: 
 
Antragsver-
fahren 

Stufe 1  
in € 

Stufe 2  
in € 

Fortsetzungsantrag**  
in € 

1-stufig 30.000 - bis zu 20.000 
2-stufig 20.000 20.000 bis zu 20.000 

 
Voraussetzungen für eine Förderung:  

1. Renommierte Förderinstitution 
 

2. Das Forschungsprojekt ist von strategischer Bedeutung für die Universität Paderborn.  
 

3. Es erfolgt keine sonstige finanzielle Unterstützung durch Dritte. 
 
Den Anträgen sind einschlägige Informationen und Materialien über die jeweilige Förderinstitution, Stiftun-
gen, etc. und das jeweilige Förderprogramm beizufügen. 
 
**Anträge zur Vorbereitung von Fortsetzungsanträgen können nur dann gefördert werden, wenn sie nicht 
durch andere universitäre Mittel oder durch Mittel der Förderinstitution bereits gefördert werden. 
Wenn ein Sondertatbestand vorliegt, ist die Förderung von Fortsetzungsanträgen möglich. Folgende Sonder-
tatbestände könnten beispielsweise eintreten: 

• Reparatur- Wartungs- oder Anschaffungskosten von Maschinen 
• Neuaufstellung eines Forschungsprogrammes, der einen zusätzlichen Bedarf an Antragstellenden er-

fordert 
• Unvorhersehbarer zusätzlicher weiterer Bedarf, der nicht durch die Förderinstitution gedeckt werden 

kann. 
Hierbei muss sichergestellt und besonders begründet werden, warum die Mittel nicht anderweitig bereitge-
stellt werden können (Drittmittel, Programmpauschale, Fakultät). 

VI. Bericht 
Der Forschungskommission sollten - im Sinne einer lernenden Organisation - positive sowie negative Be-
gutachtungsergebnisse zur Kenntnisnahme mitgeteilt werden. 
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Formblatt „Antrag im Rahmen des Fonds für Maßnahmen zur  
Forschungsprojektförderung“ 

Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs 
 

(Antrag zur Vorlage in der ZV/ Dezernat 2 / 2.2) 
 

Antragsteller*in 
      

Amtsbez./ Verg.-Gr. 
      

Tel. (UPB in-
tern) 
      

Büro-Nr. 
      

Fakultät/ Department 
      
 

Projektbezeichnung       
  

AO-Nummer 
      
 

Antrag vom 
      
 

Sprecherfunktion/ Konsortialführerschaft                              Ja                                  Nein 

Förderprogramm, in dem das Projekt beantragt werden soll: 
 

 Linie 1: DFG-Förderung  Antragsstufe 1   Antragsstufe 2   Fortsetzungsantrag 
  SFB 
  SFB/TRR  
  GRK 
  FOR 
  SPP  
 

 Linie 2: EU-Förderung  
 Name des EU-Forschungsrahmenprogramms:       
 Antragsberatung im Forschungsreferat-EU ist erfolgt, die Empfehlung liegt dem Antrag bei  
 

 Linie 3: Sonstige Fördereinrichtungen 
     Antragsstufe 1   Antragsstufe 2   Fortsetzungsantrag 
 
Name der Förderinstitution und des Förderprogramms:       
 
Projektkonsortium bzw. Verbundpartner: 
 
 
Kosten der Vorbereitungsaktivitäten: 
a) beantragte Sachmittel       Euro 
b) beantrage Personalmittel (WiMi, WHK, WHB, SHK)       Euro 

Geplanter Zeitpunkt der Einreichung beim Fördermittelgeber:       

 
Wird oder wurde an anderer Stelle für den Anschub dieses oder eines ähnlichen „Vorhabens“ eine Förderung 
beantragt? 
 

  Nein   Ja (bitte gesondert aufführen)  
 
Bitte beachten Sie die Förderbedingungen des Fonds für Maßnahmen zur Forschungsprojektförderung der Kom-
mission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, erhältlich im Dez. 2 / 2.2 der Zentralverwaltung oder 
auf der Internetseite der Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs  
(https://www.uni-paderborn.de/forschung/fk/). 
       _________________________________________ 
       Unterschrift Antragsteller*in  
Anlage 
Kurze Zusammenfassung des Projektziels inkl. Angabe des Projektkonsortiums, Nennung der beteiligten Wissenschaft-
ler*innen der UPB, Angabe eines Zeitplans und der zu erwartenden Fördersumme für die UPB sowie Beschreibung zur 
Mittelverwendung der beantragten Fördersumme (max. 2 Seiten).         
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